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13. Kiel Institut für Weltwirtschaft 
 
Das Kiel Institut für Weltwirtschaft wird seit 2007 in der Rechts-
form einer Stiftung des öffentlichen Rechts geführt. 
 
Das Institut verfügt seit Jahren über erhebliche Rücklagen. 2017 
bis 2019 sind diese nochmals um fast ein Drittel auf 5,3 Mio. € 
angewachsen. Das Land als Zuwendungsgeber hätte eine so 
weitgehende Rücklagenbildung nicht akzeptieren dürfen. 
 
Der Stiftungsratsvorsitz wird von derselben Person wahrge-
nommen, der im Wissenschaftsministerium auch das Förderver-
fahren und die Aufsicht über das IfW obliegt. Der LRH empfiehlt, 
einzelne Aufgaben auf ein anderes Ressort zu verlagern. 

 
13.1 Hohe Rücklagen blieben beim Förderbedarf unberücksichtigt  

 
Nach dem Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathe-
matik (IPN)1 hat der LRH 2021 weitere außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen in Schleswig-Holstein geprüft, darunter das Kiel Institut für 
Weltwirtschaft (IfW).2 Als eines der großen Wirtschaftsforschungsinstitute 
in Deutschland blickt das IfW bereits auf eine lange Geschichte zurück. 
Rechtlich selbstständig ist es aber erst seit 15 Jahren. Ebenso wie das 
IPN ist es zum 01.01.2007 durch Landesgesetz in die Rechtsform einer öf-
fentlich-rechtlichen Stiftung überführt worden. 
 
Ein Vermögen, aus dem Erträge für die Erfüllung der Stiftungsaufgaben 
erzielt werden, ist dabei allerdings nicht übertragen worden. Um seine lau-
fenden Aufgaben zu erfüllen, ist das IfW auf regelmäßige Zuwendungen 
der öffentlichen Hand angewiesen. Als Mitglied der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (Leibniz-Gemeinschaft) wird es vom 
Bund, der Ländergemeinschaft und dem Land institutionell gefördert. Im 
Rahmen dieser gemeinsamen Forschungsförderung ist das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (Wissenschaftsministerium) für das Zu-
wendungsverfahren zuständig. 
 
Der LRH stellt fest: Obwohl das IfW im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzie-
rung gefördert wird, verfügt es über erhebliche Rücklagen. Im Prüfungs-
zeitraum 2017 bis 2019 sind die auf Konten des Landes verwalteten Rück-
lagen des IfW um 31,7 % auf 5,3 Mio. € gewachsen. Auf den jährlichen 

                                                      
1  Bemerkungen 2020 des LRH, Nr. 13; Bemerkungen 2021 des LRH, Nr. 15. 
2  Vgl. Art. 2 des Gesetzes zur Änderung der Leitungsstruktur in Leibniz-Einrichtungen des 

Landes Schleswig-Holstein vom 06.09.2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1061, u. a. Namensän-
derung in „Kiel Institut für Weltwirtschaft“. 
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Förderbedarf des Instituts hat das Wissenschaftsministerium diese Rück-
lagen nicht angerechnet - auch nicht teilweise. 2019 hat das IfW im Rah-
men der institutionellen Förderung 9,8 Mio. € erhalten. Ende 2020 hatten 
die Rücklagen des Instituts bei der Landeskasse bereits ein Volumen von 
5,8 Mio. €. 
 
Ein großer Teil der Rücklagen ist in Drittmittelprojekten entstanden. Ende 
2019 hat das IfW knapp 3,7 Mio. € aus Drittmittelprojekten seinen Rückla-
gen zugeführt. Davon ist nur etwa 1 Mio. € zur weiteren Verwendung in 
den Projekten verplant gewesen. Ende 2019 haben dem IfW demnach al-
lein aus Drittmittelprojekten knapp 2,7 Mio. € ohne eine spezifische 
Zweckbindung zur Verfügung gestanden. Ebenfalls Teil der Rücklagen wa-
ren Ende 2019 auch noch 725.000 €, die das IfW bereits vor 2007 als Zu-
wendung vom Land erhalten und seither nicht verwendet hat. 
 
Nach Aussage des IfW sind die Rücklagen, soweit sie aus Drittmittelein-
nahmen stammen, dazu bestimmt, künftige Mehrausgaben in der For-
schung zu decken. Im Übrigen sollen die Rücklagen auch der Absicherung 
des Instituts dienen. Es gebe ein Risiko, weil der Zuwendungsgeber sich 
bei der Förderung immer einen vollständigen oder teilweisen Widerruf der 
Förderung vorbehalte. Das IfW betont, dass der Stiftungsrat auch schon 
bisher über die Höhe der Rücklagen und die geplante Verwendung der 
Mittel informiert werde.  
 
Der LRH stellt fest: Das Wissenschaftsministerium hätte eine so weitge-
hende Rücklagenbildung im Förderverfahren nicht akzeptieren dürfen. Mit 
den Grundsätzen einer Fehlbedarfsfinanzierung ist dies nicht zu vereinba-
ren. Der LRH verkennt keineswegs, dass die Bildung angemessener 
Rücklagen bei rechtlich selbstständigen Einrichtungen zur Abfederung 
gewisser Risiken und zur Sicherung der Liquidität wünschenswert sein 
kann. Es ist auch nachvollziehbar, dass es einen Anreiz für erfolgreiches 
Wirtschaften darstellt, wenn Restmittel nicht (vollständig) zur Deckung des 
Allgemeinhaushalts verwendet werden müssen. Bei einer Grundförderung 
aus öffentlichen Mitteln darf dies aber nicht zu einem unkontrollierten An-
wachsen von Rücklagen führen. Die finanziellen Rahmenbedingungen für 
das IfW sind im Rahmen der Gemeinschaftsfinanzierung nach 
Art. 91 b GG sehr verlässlich. Der Aufbau großer finanzieller „Polster“ ist 
wirtschaftlich weder geboten noch sachgerecht. 
 
Nach den Vorgaben des Errichtungsgesetzes1 darf das IfW Rücklagen 
„aus nicht verbrauchten Ausgaben und aus nicht zuschussmindernden 
Mehreinnahmen“ nur mit Zustimmung seiner Mittelgeber bilden. Erforder-

                                                      
1  § 12 Abs. 5 Satz 1 IfW-Gesetz. 



110 

 

lich ist in dieser Frage also mindestens die Mitwirkung des Wissen-
schaftsministeriums als bewilligende Stelle. Es reicht keineswegs aus, die 
Mitglieder des Stiftungsrats über die Höhe der Rücklagen und deren Ver-
wendung zu informieren. Das Wissenschaftsministerium muss im Förder-
verfahren künftig klare Vorgaben zur Bildung von Rücklagen machen und 
deren Einhaltung auch überwachen. Dies setzt voraus, dass Zusammen-
setzung und geplante Verwendung der Rücklagen hinreichend transparent 
gemacht werden. Der aktuelle Rücklagenbestand des IfW ist daraufhin zu 
überprüfen, ob und inwieweit Mittel auf den Förderbedarf des Instituts an-
gerechnet werden müssen. 
 
Nach Ansicht des Wissenschaftsministeriums sind die Rücklagen des 
IfW grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die Mittel stammten aus Erträgen, 
die gemäß Beschlusslage der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von 
Bund und Ländern (GWK) nicht mindernd auf die Zuwendung anzurech-
nen seien. Die Fehlbedarfsfinanzierung von Instituten der Leibniz-
Gemeinschaft sehe vor, Drittmittel nur dann zuwendungsmindernd zu be-
rücksichtigen, wenn sie für Zwecke der Grundförderung bewilligt worden 
seien. Das sei hier nicht der Fall. Die Höhe der Rücklagen gehe dennoch 
über eine übliche Risikovorsorge hinaus. Das Wissenschaftsministerium 
werde deshalb ein Verfahren entwickeln, das eine enge Begleitung der 
Rücklagenbildung im Rahmen der Aufsicht gewährleiste. Für den Abbau 
der vorhandenen Rücklagen solle ein mehrjähriges Konzept mit klaren 
Zielsetzungen aufgestellt werden. Zudem solle dieser Aspekt künftig jähr-
lich auch in den Sitzungen des Stiftungsrats beraten werden. 
 
Das IfW schließt sich den Ausführungen des Wissenschaftsministeriums  
- auch hinsichtlich der weiteren Feststellungen des LRH - an. 
 
Der LRH hält das vom Wissenschaftsministerium angekündigte Vorgehen 
für zielführend. Aber: Die Anrechnung der Rücklagen auf die Förderung ist 
umfassend zu prüfen. Natürlich muss eine vom Drittmittelgeber vorgese-
hene Zweckbindung beachtet werden. Für die generelle Aussage, dass 
Drittmittel nur auf die Förderung angerechnet werden müssen, wenn sie 
für Zwecke der Grundförderung bewilligt worden sind, gibt es keine 
Rechtsgrundlage. Weder die Förderbescheide des Landes noch die für 
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft empfohlenen Bewirtschaftungs-
regeln1 sehen dies vor. 
 

                                                      
1  Vgl. Ziffer 2.10.1 der „Beschlüsse zur Umsetzung der AV-WGL“ /WGL-Beschlüsse - Be-

schluss des Ausschusses der GWK vom 28.04.2009, zuletzt geändert am 26.01.2021. 
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13.2 Interessenkollision durch Aufgabenhäufung im Wissenschaftsminis-
terium muss ausgeschlossen werden 
 
Das Wissenschaftsministerium muss die Haushaltsplanung des IfW ge-
nehmigen. Dies ist in der Vergangenheit nicht erfolgt. Zwar war der für 
Wissenschaft zuständige Staatssekretär als Vorsitzender des Stiftungsrats 
an den internen Beschlüssen der Stiftung über ihren Haushalt beteiligt. Bei 
diesen Entscheidungen handelte der Staatssekretär aber als Teil eines 
Stiftungsorgans und nicht als Aufsichtsbehörde. 
 
Das IfW bestätigt die Sichtweise des LRH und kündigt an, dass es zukünf-
tig eine formale Genehmigung seiner Haushaltsplanungen durch das zu-
ständige Ministerium einholen werde. Der LRH weist darauf hin, dass in 
diesem Fall geklärt werden muss, wer künftig konkret die Genehmigung 
erteilen soll. 
 
Bisher liegt der Stiftungsratsvorsitz bei derselben Person, der gemäß dem 
Geschäftsverteilungsplan des Wissenschaftsministeriums auch das För-
derverfahren und die Aufsicht über das IfW obliegt. Es gibt keine klare Ab-
grenzung von Stiftungsratsfunktion und Aufsichtsaufgaben. Eine solche 
Gestaltung birgt die Gefahr, dass der Vorsitzende des Stiftungsrats seine 
Tätigkeit in der Stiftung in Teilen selbst kontrolliert. 
 
Bleibt der für Wissenschaft zuständige Staatssekretär weiterhin Vorsitzen-
der des Stiftungsrats, kann er nicht zugleich über die Genehmigung von 
Stiftungsratsbeschlüssen entscheiden oder diese verantworten. Um eine 
wirksame Kontrolle sicherzustellen, muss eine Kumulation von Aufsichts- 
und operativen Funktionen ausgeschlossen werden. Der LRH empfiehlt 
deshalb die Verlagerung einzelner Aufgaben aus dem Wissenschaftsmi-
nisterium auf ein anderes Ressort. Diese Empfehlung hat der LRH auch 
bereits hinsichtlich des IPN gegeben.1 
 
Das Wissenschaftsministerium weist diesen Vorschlag - wie auch bereits 
beim IPN - zurück. Der LRH habe keine negativen Folgen einer Interes-
senkollision festgestellt. Das Land Schleswig-Holstein sei aufgrund der 
Regelungen auf Bund-Länder-Ebene nicht frei in seiner Entscheidung ob, 
in welcher Höhe und in welchem Verfahren Leibniz-Einrichtungen mit Sitz 
in Schleswig-Holstein finanziert würden. Es handele sich um eine Gemein-
schaftsfinanzierung, in die Schleswig-Holstein und damit das Wissen-
schaftsministerium eingebunden sei. Interessenkollisionen könnten schon 
aus diesem Grund nicht auftreten. Da zudem die Kontrolle des Instituts 
immer auch in Zusammenarbeit mit dem Bund wahrgenommen werde und 

                                                      
1  Bemerkungen 2021 des LRH, Nr. 15. 
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dieser wiederum auch im Stiftungsrat vertreten sei, bestehe auch nicht die 
Gefahr, dass sich das Land selbst kontrolliere. Unabhängig davon sei es 
kostenintensiv, einzelne Aufgaben in andere Ressorts zu verlagern. Dies 
sei zur Sicherung einer wirksamen Kontrolle auch nicht erforderlich. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung: Das IfW ist eine vom Landesge-
setzgeber errichtete und vom Land beaufsichtigte Stiftung öffentlichen 
Rechts. Das Land bewilligt die institutionelle Förderung. Es trägt nach den 
Regelungen der Gemeinschaftsfinanzierung die Verantwortung für das 
Zuwendungsverfahren und die Prüfung der Mittelverwendung. Diese Ver-
antwortung für den Umgang mit den von der öffentlichen Hand zur Verfü-
gung gestellten Mitteln muss das Land wirksam und unabhängig wahr-
nehmen - im eigenen Interesse und im Interesse der anderen Mittelgeber. 
Dabei ist nicht entscheidend, ob es tatsächlich zu konkreten Interessenkol-
lisionen kommt. Die Kontrolle muss so ausgestaltet sein, dass „schon dem 
Anschein einer möglichen Parteilichkeit bei Entscheidungen“1 entgegen-
gewirkt wird. Im Stiftungsrat nehmen sowohl der Vertreter des Landes als 
auch die Vertreter des Bundes interne Stiftungsaufgaben wahr - eine ex-
terne Kontrolle ist dies nicht. 
 
Eine zu starke „Verquickung“ verschiedener Funktionen ist schließlich 
auch im Hinblick auf das mit der Errichtung der Stiftung im Jahr 2006 ver-
folgte Ziel problematisch. Die Landesregierung hat sich beim IfW (wie 
auch bei den anderen als Stiftung errichteten Leibniz-Einrichtungen des 
Landes) 2006 ganz bewusst für die Rechtsform einer Stiftung entschieden. 
Eine Anstalt des öffentlichen Rechts hätte, „auch wenn diese selbständig 
wäre, in den Augen des Wissenschaftsrates und der WGL nicht als wirk-
lich mutiger Schritt in die Verselbständigung einer Forschungseinrichtung 
und eventuell als mangelndes Interesse des Landes an der Umsetzung ih-
rer Empfehlungen angesehen werden (können)“.2 
 
Auch aus diesem Grund sollte künftig verstärkt auf eine unabhängige Kon-
trolle der Stiftung geachtet werden. 
 
Das Wissenschaftsministerium bittet den LRH zu konkretisieren, welche 
Aufgaben an ein anderes Ressort verlagert werden sollten. Es weist da-
rauf hin, dass dabei Aufwand und Nutzen abzuwägen seien. Der Vorsitz 
des Wissenschaftsstaatssekretärs sei im Stiftungsrat nicht mit einer be-
herrschenden Stellung verbunden. Das Wissenschaftsministerium verfüge 
über eine von 8 Stimmen.  
 

                                                      
1  Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2021, Ziffer 17, S. 170 ff. 
2  Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landtagsdrucksache 16/864. 
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Der LRH merkt an: Auch wenn das Ministerium im Stiftungsrat nur eine 
Stimme hat, so kommt dieser Stimme doch besondere Bedeutung zu. 
Zentrale Entscheidungen, insbesondere die Beschlussfassungen über 
Haushalt und Jahresrechnung, können im Stiftungsrat nicht ohne oder ge-
gen den Vorsitzenden des Stiftungsrats getroffen werden. Sowohl die ge-
setzlichen Aufgaben der Rechtsaufsicht als auch das Förderverfahren soll-
ten daher in einem anderen Ressort wahrgenommen werden. Soweit das 
Wissenschaftsministerium lediglich als Geschäftsstelle des Stiftungsrats-
vorsitzenden fungiert, ist dies unproblematisch.  
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